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UMWELTPOLITIK

Hans-Wilhelm Schiffer

Einführung einer C02-/Energiesteuer?
Zur Begrenzung der C 02-Emissionen hat die EG-Kommission dem Ministerrat einen Richtlinien

vorschlag zur Entscheidung vorgelegt, der die Einführung einer COz-/Energiesteuer vorsieht. 
Wird der Vorschlag seiner ökologischen Zielsetzung gerecht ? Wie wird sich eine solche Steuer 

auf den Einsatz der verschiedenen Energieträger auswirken ?

Auf der gemeinsamen Tagung der Energie- und Um
weltminister der Europäischen Gemeinschaften am 
29. Oktober 1990 hatte der Rat beschlossen, die C02- 

Emissionen in der Gemeinschaft im Jahre 2000 auf dem 
Stand von 1990 zu stabilisieren. Um dieses Ziel zu errei
chen, hat die Kommission mit Mitteilung an den Rat vom
14. Oktober 1991 „Eine Gemeinschaftsstrategie für weni
ger Kohlendioxidemissionen und mehr Energieeffizienz“ 
vorgelegt. Diese Initiative enthält folgende Elemente:

□  Einführung einer europaweiten C02-/Energiesteuer;

□  spezifische Maßnahmen, zu denen Forschungs- und 
Entwicklungsprogramme, sektorale Maßnahmen, die 
Verschärfung technischer Standards sowie andere ord
nungsrechtliche und freiwillige Maßnahmen auf EG- 
Ebene gehören;

□  ergänzende Programme der einzelnen Mitgliedstaa
ten.

Im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion der vergan
genen Monate stand das erstgenannte Element. Hierzu 
hat die Kommission am 27. Mai 1992 den „Vorschlag für 
eine Richtlinie des Rates zur Einführung einer Steuer auf 
Kohlendioxidemissionen und Energie“ beschlossen 
(KOM(92)226 Endg.).

Nach diesem Vorschlag sollen als Brenn- und Kraft
stoffe verwendete fossile Energieträger-also Gas, Mine
ralöl, Steinkohle, Braunkohle und Derivate -  sowie Elek
trizität und Wärme, die in Wasserkraftwerken mit einer 
Leistung von mehr als 10 Megawatt (MW) und in Kern
kraftwerkenerzeugtwerden, besteuert werden. Hingegen 
ist für folgende Fälle keine Besteuerung vorgesehen:
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□  Einsatz von Energie als Rohstoff (Beispiel: Kohlen
wasserstoffe in der Petrochemie);

□  Holz, Holzkohle, Produkte landwirtschaftlicher und 
pflanzlicher Herkunft sowie Gichtgas aus Kohle;

□  Elektrizität und Wärme bei Erzeugung aus Solarener
gie und Windkraft, Wasserkraft in Anlagen unter 10 MW, 
Holz, Holzkohle sowie Produkten landwirtschaftlicher 
und pflanzlicher Herkunft, Müll, Deponie-, Klär- und 
Gichtgas.

Ob die in Kraft-Wärme-Kopplung hergestellte Fern
wärme -w ie  in vorangehenden Entwürfen vorgesehen -  
von der Steuer befreit werden soll, geht aus dem Richtlini
envorschlag vom 27. 5.1992 nicht eindeutig hervor.

Steuerbemessungsgrundlage soll zu jeweils 50% der 
C02-Gehalt und der Energiegehalt der eingesetzten 
Energieträger sein. Die Modalitäten der Steuererhebung 
und -einziehung sollen den Mitgliedstaaten überlassen 
werden, denen auch das Steueraufkommen und die Ent
scheidung über die Verwendung zustehen sollen. Für die 
Steuerregelung ist eine Anknüpfung an das Verbrauch
steuerrecht vorgesehen.

Steuersätze im Richtlinienvorschlag

Im vorgesehenen Einführungsjahr 1993 soll nach die
sem Vorschlag der durchschnittliche Steuersatz 3 S/Bar
rel Öläquivalent betragen. Dieser Satz soll schrittweise 
um 1 $ pro Jahr auf schließlich 10 $/Barrel im Jahre 2000 
angehoben werden. Dies bedeutet im Ausgangsjahr 1993 
eine Belastung von 24,60 DM pro t SKE. Bis zum Jahre 
2000 würde der Steuersatz -  bei Zugrundelegung des 
Dollarkurses nach dem Stand von Anfang Juni 1992 (1,60 
DM/$) -  auf 82,00 DM pro t SKE ansteigen.

Für die einzelnen Energieträger weist der Richtlinien
vorschlag für das Jahr 1993 folgende Steuersätze aus:
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Erdgas sowie Steinkohle, Braunkohle, Torf und die dar
aus hergestellten Produkte (Koks, Gas, Teer usw.)
2,81 ECU je Tonne C02 in der Verbrennung und 
0,21 ECU je Gigajoule auf den Energiegehalt.

Daraus errechnet sich -  bei Zugrundelegung des ge
genwärtigen Kursverhältnisses von 2 DM/ECU -folgende 
Gesamtsteuerbelastung für die Jahre 1993 und 2000:

Energieträger 1993 2000

DM/t SKE

Erdgas 21,30 71,00

Steinkohle 27,50 91,60

Braunkohle 30,30 101,00

Dabei wurden folgende C02-Emissionsfaktoren 
(t C02/t SKE) unterstellt: Erdgas 1,6; Steinkohle 2,7; 
Braunkohle 3,2. Der Vergleichswert für Rohöl lautet 2 ,31 
C02/t SKE. Der Energiegehalt einer Tonne SKE ent
spricht 29,3 Gigajoule.

Mineralöle
Für das Jahr 1993 weist der Richtlinienvorschlag fol
gende Steuersätze aus:

Benzin verbleit und unverbleit 13,46 ECU
Diesel und Heizöl 15,42 ECU
Kerosin und Düsentreibstoff 14,40 ECU
Schweres Heizöl 17,21 ECU
Petrolkoks 15,36 ECU
Flüssiggas 0,39 ECU

e 1000 Liter 
e 1000 Liter 
e 1000 Liter 
e 1000 kg 
e 1000 kg 
e Gigajoule

die Steuer pro gelieferte kWh und außerdem der gesamte 
anfallende Steuerbetrag explizit ausgewiesen werden. In 
Abhängigkeit von dem eingesetzten Energieträger stellt 
sich die Belastung für Strom wie folgt dar:

Einsatzenergie 1993

Pf/kWh

2000

Steinkohle 0,89 2,97

Braunkohle 1,03 3,44

Erdgas 0,69 2,30

Schweres Heizöl 0,84 2,80

Kernenergie 0,42 1,40

Wasser (Anlagen über 10 MW) 0,15 0,50

Dies entspricht beispielsweise bei Benzin einer Steu
erbelastung von rund 2,7 Pf/I im Jahre 1993. Für das Jahr 
2000 ermittelt sich ein Satz von etwa 9 Pf/I. Für leichtes 
Heizöl sowie Dieselkraftstoff lauten die Werte 3,1 Pf/I für 
1993 und 10,3 Pf/I für 2000. Für schweres Heizöl errech
net sich eine Steuer von 24,60 DM/t SKE im Jahre 1993 
und von 82,00 DM/t SKE im Jahre 2000.

Elektrizität
Hier hat sich die Kommission für eine Sonderbehandlung 
mit differenzierten Steuersätzen entschieden. Hinsicht
lich der C02-Komponente soll der anzuwendende Satz 
nach Maßgabe der in den Kraftwerken eingesetzten 
Energieträger -  unter Berücksichtigung der für diese 
Energien je Tonne C02 festgelegten Steuersätze -  be
stimmt werden. Bezüglich der Energie-Komponente soll 
der erzeugte Strom mit einem Satz von 2,1 ECU je Mega
wattstunde (MWh) besteuert werden, und zwar unabhän
gig von den im Kraftwerk eingesetzten Energieträgern 
(Ausnahme: Wasserkraft, Besteuerung mit 0,76 ECU je 
MWh). Der Richtlinienvorschlag sieht vor, daß In den 
Rechnungen der Elektrizitätsversorgungsunternehmen

WIRTSCHAFTSDIENST 1992A/II

Bei der Ermittlung des Belastungsbestandteils „C02- 
Komponente“ wurde der 1990 im Kraftwerkspark der öf
fentlichen Versorgung der alten Bundesländer im Durch
schnitt realisierte spezifische Brennstoffeinsatz zu
grunde gelegt. Das waren bei Steinkohle 310 g/kWh, bei 
Braunkohle 340 g/kWh, bei Erdgas 300 g/kWh und bei 
schwerem Heizöl 345 g/kWh.

Steuervergünstigungen vorgesehen

Den Mitgliedstaaten ist es grundsätzlich freigestellt, 
auch höhere als diese genannten Steuersätze einzufüh
ren. Eine Reduzierung der Sätze ist dagegen nicht er
laubt. Allerdings kann der Rat auf Vorschlag der Kommis
sion mit einstimmigem Beschluß einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten gestatten, die Anwendung der Steuer 
vorübergehend außer Kraft zu setzen, um der besonde
ren Situation der Mitgliedstaaten oder der Entwicklung 
der wirtschaftlichen Lage und der im Hinblick auf die Sta
bilisierung der Kohlendioxidemissionen erzielten Fort
schritte Rechnung zu tragen.

Energieintensiven Unternehmen können -  nach Billi
gung durch die Kommission -  Steuernachlässe gewährt 
oder Steuern erstattet werden. Darin sieht die Kommis
sion ein geeignetes Mittel zur Erhaltung der Konkurrenz
fähigkeit mit Unternehmen in Staaten außerhalb der Ge
meinschaft, die keine ähnlichen Steuern oder Maßnah
men mit vergleichbaren Wirkungen eingeführt haben.

Diese Vergünstigungen können Unternehmen erhal
ten, deren Energiekosten -ausgedrückt in Prozentsätzen 
der mit Hilfe dieser Energie erzielten Wertschöpfung -  
mindestens 8% erreichen:

□  Energiekosten von 8 -12% : Steuerreduktion 25%
□  Energiekosten von 12 -17% : Steuerreduktion 50%
□  Energiekosten von 17 -  30%: Steuerreduktion 75%
□  Energiekosten über 30%: Steuerreduktion 90%
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Darüber hinaus sieht der Richtlinienvorschlag für die 
begünstigten Unternehmen auch eine bedingte Steuer
befreiung als Anreiz für Maßnahmen zur effizienteren 
Energienutzung und zur Minderung der C02-Emissionen 
vor. So können die Mitgliedstaaten die Steuer -  jedoch 
nur zeitweise-ganz aussetzen, sofern die Unternehmen 
bedeutende Anstrengungen im Bereich der Energieein
sparung oder der C 02-Reduzierung unternommen ha
ben.

Die Anwendung der steuerlichen Regelung steht nach 
dem Kommissionsvorschlag unter dem Vorbehalt, daß 
andere Mitgliedstaaten der OECD eine ähnliche Steuer 
oder Maßnahmen mit einem vergleichbaren finanziellen 
Effekt in Kraft setzen. Diese Konditionierung der Steuer 
hatte die Kommission beschlossen, um die Wettbewerbs
fähigkeit der Industrie innerhalb der Gemeinschaft nicht 
zu gefährden.

Nach den Vorstellungen der Kommission soll sich der 
weitere Entscheidungsprozeß in folgenden Stufen voll
ziehen: Im ersten Schritt entscheidet der Ministerrat über 
die Ausgestaltung der steuerlichen Regelung. Für diesen 
Beschluß ist Einstimmigkeit erforderlich. Im zweiten 
Schritt bestimmt der Ministerrat auf Vorschlag der Kom
mission mit qualifizierter Mehrheit den Termin für das In
krafttreten der steuerlichen Regelung. Den entsprechen
den Vorschlag will die Kommission dem Rat dann unter
breiten, wenn nach ihrer Auffassung die Konditionalität 
erfüllt ist.

Bewertung des Richtlinienvorschlags

Das mit dem Richtlinienvorschlag der Kommission vor
gelegte Steuerpaket ist nicht geeignet, der Klimaheraus
forderung zu begegnen. So ist für den Bereich der Elektri
zitätserzeugung von dem Vorschlag der EG-Kommission 
keine effiziente Lenkungsfunktion zu erwarten. Kraft
werke haben eine Lebensdauer von 30 Jahren und mehr. 
Die Flexibilität des Brennstoffeinsatzes ist somit kurz- 
und mittelfristig sehr begrenzt. Langfristig kann der Vor
schlag aber sogar dazu führen, daß die forcierte Anwen
dung effizienterer Verstromungstechnologien -  so etwa 
das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsfor
schung (RWI) in Essen -  „eher behindert als gefördert 
wird“. Wenn nämlich die modernen Kombiprozesse zur 
Verstromung von Kohle, die sich gegenwärtig in der Ent
wicklung befinden, durch die Steuer langfristig unrenta
bel gemacht würden, wäre es unternehmerisch nicht 
mehr verantwortbar, in diese Technologie zu investieren. 
Vielmehr würde eine so gestaltete Steuer oder Abgabe 
Anreize schaffen, die bestehenden weniger effizienten 
Kohlekraftwerke so lange wie möglich zu nutzen, um erst 
am Ende ihrer technischen Lebensdauer über Ersatz
investitionen zu entscheiden.

Mit ihrem Vorschlag zur Besteuerung der Elektrizität 
nimmt die Kommission darüber hinaus gravierende Wett
bewerbsverzerrungen zwischen den europäischen 
Volkswirtschaften in Kauf. Aufgrund der vorgesehenen 
50/50-Anknüpfung an Kohlenstoff- und Energiegehalt 
würden die Volkswirtschaften benachteiligt, die in beson
derem Maße auf die Nutzung der Kohle angewiesen sind. 
Länder mit einem hohen Kernenergieanteil, wie z. B. 
Frankreich und Belgien, hätten 1993 Mehrbelastungen 
von nur 0,4 bzw. 0,6 Pf/kWh zu tragen. Länder mit hohem 
Kohleverstromungsanteil wie die Bundesrepublik 
Deutschland, Großbritannien, Dänemark und Griechen
land wären den höchsten zusätzlichen Belastungen von 
0,8 bis 1,1 Pf/kWh ausgesetzt. Dieser „kleine“ Unter
schied, also nur die Differenz in der Belastung etwa zwi
schen Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland, 
würde bereits im Jahre 1993 rund 2,5 Mrd. DM ausma
chen. Im Jahre 2000 würde im Zuge des vorgesehenen 
Anstiegs des Steuersatzes der Belastungsunterschied 
zwischen der Bundesrepublik und Frankreich -  allein in 
der Stromerzeugung -  schon rund 8,2 Mrd. DM betragen. 
Die deutsche Stromerzeugung wäre dann mit 
13,5 Mrd. DM belastet. Für Frankreich würde sich ein 
Steueraufschlag von 5,3 Mrd. DM ergeben.

Diese Zahlen gälten für den Fall, daß alle Strom- und 
Energieverbraucher gleich behandelt würden. Tatsäch
lich will die Kommission die energieintensiven Industrien 
aus Wettbewerbsgründen jedoch weitgehend von der 
Steuer befreien. Während hier Brüssel aus Wettbewerbs
gründen -selbst unter Inkaufnahme eines geringeren Er
folgs bei der Minderung der C02-Emissionen in Europa-  
zurückstecken will, schreckt die Kommission nicht davor 
zurück, massiv in den zwischen den verschiedenen fossi
len Energieträgern bestehenden Wettbewerb einzugrei
fen, obwohl dam it- unter Berücksichtigung aller klimare
levanten Spurengase -  ein signifikanter Beitrag zum 
Schutz vor Klimaveränderungen nicht geleistet werden 
kann. Berücksichtigt man nämlich andere klimarelevante 
Spurengase, wie zum Beispiel Methan, so gleicht sich die 
Klimawirksamkeit der verschiedenen fossilen Energieträ
ger sehr stark an (vgl. Schaubild). Die Braunkohle etwa 
stünde dann nicht mehr an erster Stelle, was die spezifi
schen Emissionen an Treibhausgasen betrifft. Trotzdem 
wäre sie bei Realisierung der Kommissionsvorstellungen 
am höchsten belastet. So hätte die deutsche Braunkohle 
im Jahre 2000 rund 6 Mrd. DM an Steuern aufzubringen. 
Diese Belastung kann die Braunkohle, die heute in den al
ten Bundesländern wettbewerbsfähig ist und diese Posi
tion in den neuen Bundesländern nach erfolgreich durch
geführter Anpassung ebenfalls erreichen kann, nicht tra
gen. Dies gilt für das rheinische Revier ebenso wie für die 
ostdeutschen Reviere. Ein ohne Subventionen wettbe-
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Äquivalente C 02-Emissionen
gC02-Aquivalent/kWh 
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□  äquivalente CHcEmissionen
□  C0¡ Emissionen

Steinkohle dt. Braunkohle Erdgas Mineralöl

Annahme über Methan-Emissionen nach dem dritten Bericht der En- 
quete-Kommission „Vorsorge zum Schutz der Erdatmosphäre“ :

Steinkohle weltweit 
deutsche Braunkohle 
Erdgasverluste weltweit 
Erdöl weltweit

14.0 m3/t It. Band 4, S. 295
15.0 l/t It. Band 4, S. 287
30.0 Mill. t It. Teilband I, S. 159
10,9 Mrd. m3 It. Band 4, S. 281

C 02-Äquivaienzfaktorfür CH4: 29 (bezogen auf ein Molekül, bei einem 
Betrachtungszeitraum von 20 Jahren), nach Grassl et al.: Methan
quellen in der industrialisierten Gesellschaft, MPI für Meteorologie 
Hamburg, Mai 1991.

werbsfähiger, dauerhaft kalkulierbarer heimischer Ener
gieträger würde aus dem Markt gedrängt. Damit hätte die 
Steuer für die Braunkohle den Charakter einer -  in die
sem Fall im übrigen rechtlich unzulässigen -  „Erdrosse
lungsabgabe“ .

Unzureichende Lenkungswirkung

Auch die PROGNOS AG hat in ihrem Anfang 1992 für 
das Bundesministerium für Wirtschaft erstellten „Ener
giereport 2010“ festgestellt: Eine isolierte -  nur auf einen 
einzigen Schadstoffparameter abgestellte -  Abgabe oder 
Steuer Ist nicht zu begründen. PROGNOS: „Mit Blick auf 
den Treibhauseffekt könnte z. B. mit dem gleichen Be
gründungshintergrund wie bei einer C02-Steuer auch 
eine Methan-Steuer zur Reduzierung der CH4-Emissio- 
nen gefordert werden.“ Eine Begünstigung einzelner 
Energieträger gegenüber Wettbewerbsenergien, die sich 
bei dem vorgeschlagenen Steuermodell wegen der An
knüpfung an die C02-Emissionen als einzigem Schad
stoffparameter ergeben würde, ist deshalb ungerechtfer
tigt. Die Anknüpfung einer Abgabe/Steuer allein an den 
Wirkstoff C02 verfehlt-so PROGNOS-zudem das Ziel, 
den Energieverbrauch generell zu reduzieren.

Der Steuervorschlag der Kommission widerspricht fer
ner dem Prinzip einer an wirtschaftlichen Kriterien orien
tierten Energiebereitstellung. Als Konsequenz des Mo
dells wären teure Energieträger nämlich prozentual 
kaum, vergleichsweise preisgünstige Energieträger je
doch überproportional stark belastet. Dadurch würden 
Substitutionseffekte zugunsten weniger wirtschaftlicher 
Energieträger ausgelöst. Nach den Berechnungen der 
PROGNOS AG führen etwa die Steuerpläne der EG- 
Kommission im Jahre 2000 zu folgenden unterschiedli-

chen Preisaufschlägen -  bezogen auf den in der Bundes
republik Deutschland im Jahre 1990 gültigen Ausgangs
preis: Benzin 8%; Erdgas für private Haushalte 15%; 
Leichtes Heizöl 20%; Erdgas für die Industrie 29%; 
Braunkohle und Importkohle knapp 100%. Während im
portierte Steinkohle und heimische Braunkohle somit 
überproportional belastet würden, käme der Verkehrsbe
reich (insbesondere der Straßenverkehr) -  so PROG
NOS-„nahezu ungeschoren davon“. Eine effektive Len
kungswirkung kann der Steuervorschlag der Kommission 
für den Verkehrsbereich somit ebenfalls nicht entfalten.

Neben den kritischen Stimmen aus dem Kreis der wirt
schaftswissenschaftlichen Institutionen werden vermehrt 
auch rechtliche Bedenken gegen die vorliegenden 
Steuer- und Abgabenpläne geltend gemacht. So wird von 
renommierten Rechtswissenschaftlern darauf hingewie
sen, daß „sowohl bei der Auswahl der abgabebelasteten 
Tätigkeiten und Stoffe als auch bei der Bestimmung der 
Abgabepflichtigen“ der allgemeine Gleichheitssatz (Art. 
3 Abs. 1 GG) zu wahren ist. Daher dürfen -  so etwa Prof. 
Breuer von der Universität Trier -,,z. B. weder die abgabe
belasteten Stoffe nach tagespolitischer Aktualität ausge
wählt noch die Abgabepflichtigen einseitig bestimmt wer
den“ .

Zu den negativen Konsequenzen, die mit einem Ein
griff der Steuer in die Wettbewerbsverhältnisse zwischen 
den Energieträgern auf nationaler Ebene verbunden wä
ren, träte noch die internationale Komponente hinzu. Als 
Konsequenz des Eingriffs in die Preisrelationen zwischen 
Erdgas und Kohle würde sich die Wettbewerbsposition 
der Kohlelieferländer auf dem Weltmarkt verschlechtern. 
Gleichzeitig würde die bereits jetzt von der Gaswirtschaft 
mit Sorge verfolgte zunehmende Marktmacht der Gaslie
ferländer weiter verfestigt. Alle vorliegenden Prognosen 
gehen ohnehin bereits von einer weltweit stark wachsen
den Nachfrage nach Erdgas aus. Eine an C02 orientierte 
Abgabe/Steuer würde diesen Trend verstärken. Die 
zwangsläufige Folge wäre eine Abschöpfung der durch 
unterschiedliche Abgaben-/Steuersätze vergrößerten 
Preiserhöhungsspielräume durch die Gasgewinnungs
länder. Die Erdgaseinfuhren würden sich somit zusätzlich 
verteuern.

Zudem würde die durch fiskalische Maßnahmen ver
stärkte Nachfrage der reicheren Industrieländer nach 
Erdgas dazu führen, daß die ärmeren Staaten vermehrt 
auf die billigere Kohle ausweichen müßten, die dort mit 
veralteter ineffizienter Kraftwerkstechnik verströmt wird. 
Für die weltweite Klimasituation wäre eine solche Ent
wicklung kontraproduktiv.

Unternehmerische Initiativen
Wirksamen Schutz gegen Klimaveränderungen kön

nen vor allem Vorsorgemaßnahmen leisten, die zu einem
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sparsameren und effizienteren Umgang mit Energie füh
ren. Voraussetzung dafür sind erhebliche Investitionen. 
Die dafür benötigten Mittel durch Abgaben abzuschöp
fen, die zudem die Wettbewerbsrelationen zwischen den 
Energieträgern verzerren, ist das falsche Rezept.

Ein Beispiel für unternehmerische Initiativen zur Vor
sorge durch Effizienzsteigerung stellt die Kombikraft
werkstechnik für Braunkohle mit integrierter Vergasung 
dar. Im Frühjahr 1993 wird der Bau einer Demonstrations
anlage beantragt werden, die nach den gemeinsamen 
Plänen der RWE Energie AG und der Rheinbraun AG 
1997 in Betrieb gehen soll. Nach Bewährung kann diese 
neue Technik bei Ersatzinvestitionen und Zubauten im 
Bereich der Braunkohlenstromerzeugung nach dem Jahr 
2000 eingesetzt werden. Durch den gegenüber einem 
konventionellen Kraftwerk mit Rauchgasrelnigungsan- 
lage um bis zu 30% verbesserten Wirkungsgrad werden 
die Emissionen an Kohlendioxid um 25% vermindert. Das 
Unternehmen ist zu einer Investition von über 1 Mrd. DM 
allein für diese Demonstrationsanlage bereit.

Noch weiter geht die Zielrichtung des Initiativpapiers 
der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft von No
vember 1991. Die deutsche Wirtschaft erklärt darin ihre

Bereitschaft, als Beitrag zur Lösung der globalen Klima
schutzprobleme weltweite Selbstverpflichtungsvereinba
rungen zur Eindämmung der Treibhausgase abzuschlie
ßen. Danach sollen die Maßnahmen vorrangig dort an
setzen, wo mit den eingesetzten Mitteln der größte Nut
zen erreicht werden kann. Mit dem Verbändepapier vom
15. Mai 1992 wurde diese Initiative konkretisiert. Bei Rea
lisierung der darin aufgezeigten freiwilligen Lösungen der 
Wirtschaft würde ein wirksamer Vorsorgebeitrag zum 
Schutz vor Klimaveränderungen geleistet. Die Einfüh
rung der von der EG-Kommission vorgeschlagenen 
C02-/Energiesteuer wäre dann überflüssig.

Notwendige Modifikationen

Sollte es dennoch zu einer „Klimaschutzsteuer“ kom
men, wäre dies unter ökonomischen und ökologischen 
Gesichtspunkten nur zu rechtfertigen, wenn folgende 
Voraussetzungen erfüllt wären:

□  Ihre Einführung dürfte nur im internationalen Gleich
schritt erfolgen, damit keine Standortnachteile für die 
deutsche Industrie entstehen.

□  Die Steuer müßte aufkommensneutral sein.
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DRITTLANDUNTERNEHMEN 
IM EUROPÄISCHEN BINNENMARKT
Z w is c h e n  L ib e ra lis m u s  u n d  P ro te k tio n is m u s

Der Erfolg des Binnenmarktprogramms „EG ’92“ setzt voraus, daß die 
internen Belastungen des intensivierten Wettbewerbs nicht über einen 
höheren Außenschutz auf die Handelspartner abgewälzt werden. 
Gerade diese Befürchtung wird jedoch von mehreren Seiten geäußert. 
Handelt es sich bei der Vorstellung, die EG werde zu einer Festung 
ausgebaut, um „Europhobie“, oder ist der Vorwurf einer protektionisti
schen Ausrichtung der EG-Außenwirtschaftspolitik berechtigt? Die 
vorliegende Studie, die im Aufträge des Bundesministeriums für Wirt
schaft entstand, geht dieser Frage nach. Im Mittelpunkt der Untersu
chung stehen Niederlassungsbeschränkungen und Auflagen für Unter
nehmen aus Drittländern in der EG und ihre ökonomischen Auswirkun
gen. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei den Instrumenten der 
Reziprozität und der Local-content-Anforderungen geschenkt.
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□  Die Steuer dürfte die zwischen den verschiedenen 
Energieträgern bestehenden Preisrelationen nicht verän
dern. Sie müßte insoweit wettbewerbsneutral sein.

□  Investitionen in effizientere Anlagen und in die Ent
wicklung effizienterer Technologien müßten in entspre
chendem Umfang steuermindernd geltend gemacht wer
den können. Auf diese Weise müßten weltweite Kompen
sationsmöglichkeiten eröffnet werden.

Die Kommissionsentscheidung vom 27. Mai 1992 wird 
dem erstgenannten Punkt gerecht. Auch die für notwen
dig befundene Aufkommensneutralität wäre mit den 
Kommissionsvorstellungen in Einklang zu bringen.

In krassem Widerspruch steht die Kommissionsent
scheidung allerdings zu der-auch unter Klimagesichts
punkten -  gebotenen Wettbewerbsneutralität zwischen 
den verschiedenen Energieträgern. Dieser Forderung 
könnte nur eine allgemeine Energiesteuer, die zu 100% 
am Energiegehalt anknüpft, gerecht werden. Sollte sich 
dieses Anliegen trotz seiner Berechtigung in Brüssel 
nicht durchsetzen lassen, könnten die negativen Konse
quenzen der Brüsseler Weichenstellung für den Bereich 
der Verstromung durch eine Verständigung auf eine Be
steuerung der Elektrizität mit länderspezifischen Durch
schnittssätzen zumindest teilweise aufgefangen werden. 
Dieses Modell, bei dem sich die Höhe des Steuersatzes 
nach der Energieträgereinsatzstruktur der Kraftwerke in 
dem jeweiligen Mitgliedstaat richten würde, war von der 
für Steuern zuständigen EG-Generaldirektion XXI befür
wortetworden. Entscheidend war dabei für die Generaldi
rektion, daß sich bei der Anwendung dieses Modells für 
grenzüberschreitende Stromlieferungen der steuerliche 
Grenzausgleich (Ausfuhrbefreiung und Einfuhrbesteue
rung) problemlos in die für Verbrauchsteuern geltenden 
Besteuerungsprinzipien (Verbrauchslandprinzip) einge
fügt hätte. Zudem wäre die GATT-Konformität sicherge
stellt gewesen.

Über diese sachlichen Gesichtspunkte hat sich die 
Mehrheit der Kommission jedoch hinweggesetzt und eine 
unternehmensspezifische Besteuerung in Abhängigkeit 
von der Energieträgereinsatzstruktur zur Stromerzeu
gung befürwortet. Dieses Modell würde den Unterneh
men, die in der Vergangenheit besonders stark in den Bau 
von Kernkraftwerken investiert haben, massive finanzi
elle Vorteile gegenüber Unternehmen mit hohem Kohle
anteil an der Verstromung einräumen. Mit der Realisie
rung dieses Modells wäre die Chance vertan, ungerecht
fertigte Wettbewerbsverfälschungen, die der Kommis
sionsvorschlag durch die alleinige Ausrichtung an C02 
als Schadstoffparameter hervorruft, zumindest partiell zu 
heilen.

Fragwürdige Förderungstatbestände
Dem letztgenannten Punkt des „Anforderungsprofils“ 

trägt der Vorschlag der EG-Kommission Rechnung. Hier 
wäre es allerdings geboten klarzustellen, daß nur Investi
tionen in effizientere Anlagen und in die Entwicklung effi
zienterer Technologien steuermindernd geltend gemacht 
werden können. Investitionen in „fuel switching“ sollten 
als Steuerminderungstatbestand ausdrücklich ausge
schlossen werden.

Geschähe dies nicht, könnte beispielsweise die Inve
stition für den Bau eines Kernkraftwerkes als Ersatz für 
ein Steinkohlekraftwerk von der Steuer abgesetzt wer
den. Dies würde zu der paradoxen Situation führen, daß 
der Einsatz der deutschen Steinkohle in der Verstromung 
auf der einen Seite durch staatliche Zuschüsse unter
stützt wird, auf der anderen Seite aber seitens des Staa
tes finanzielle Anreize geschaffen werden, die Steinkohle 
durch Kernenergie zu substituieren. Eine solche indirekte 
Subvention zugunsten der Kernenergie wäre allein auch 
schon deshalb verfehlt, weil die Kernenergie in ihrem Ein
satzbereich, der Grundlaststromerzeugung, deutlich ko
stengünstiger ist als die deutsche Steinkohle.

Würde die Energieträgersubstitution als Steuerminde
rungstatbestand zugelassen, könnte -  um ein anderes 
Beispiel zu nennen -  auch der Ersatz eines Braunkohle
kraftwerks durch ein Erdgaskraftwerk als Steuerminde
rungstatbestand geltend gemacht werden. Dies wäre je
doch energiepolitisch kontraproduktiv. Auch unter Um
weltgesichtspunkten bestünde hierfür keine hinrei
chende Begründung. Bezieht man nämlich andere klima
relevante Spurengase-vor allem das Methan - in  die Be
trachtung ein, gleicht sich die Klimawirksamkeit von 
Braunkohle und Erdgas sehr stark an.

Auch der Beratende Ausschuß der Europäischen Ge
meinschaft für Kohle und Stahl hat in einer Entschließung 
vom 3. April 1992 die Kommission mit Nachdruck darauf 
hingeweisen, daß durch die vorgesehene Ausgestaltung 
der Steuer „inakzeptable Wettbewerbsverzerrungen zwi
schen den Mitgliedstaaten“ und „ein Ungleichgewicht 
zwischen den Energieträgern hervorgerufen würde, das 
die Versorgungssicherheit gefährden könnte“. Darüber 
hinaus würde sie nach Auffassung dieses Ausschusses 
„dringend erforderliche Investitionsentscheidungen für 
die saubere und wirkungsvollere Verwendung von Fest
brennstoffen hemmen“. Der Ausschuß fordert deshalb 
die Kommission auf, „ihr Vorhaben einer C02-/Energie- 
steuer zu überprüfen und durch ein gemeinschaftliches 
Aktionsprogramm zu ersetzen, das auf eine Verringerung 
aller Treibhausgase und nicht nur des C02 zielt“ . Diese 
Forderung steht auch im Einklang mit der Klimakonven
tion von Rio de Janeiro, die auf eine Begrenzung aller kli
marelevanten Spurengase abzielt.
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